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Ncites helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von E scher und Ustert, Mitgl. der gesezg. Rathe.

Tand N. Nra. DXXXlll. Dem, den 2-?. Nov. 1799. (z°. Brumaire VIll.

G c s e ; g e b n n g.

Senat, 29. Oktober.
(Fortsetzung.

(Beschluß ton Pfyffers Meinung.)
Auch glaube ich gegen den Plan der Minorität,

daß die Direktoren a u sschließlich von dein ge-
sczgeb. Corps wählen ui lassen, das zwekmäßigste
wäre.- denn die Gcsezgeber sind vom Volke
für die Verrichtungen erwählt, die seine wich-

ans die Wohlfart unserer Nachkommenschaft
hinaussehen, wenn wir uns nicht blos äugen»
blikliche Popnlärität, sondern dauernde Ver»
dienste nm die Gründung unserer Republik er»
werben wollen. Alles, was ich gesagt habe,
concentrirt sich dahin: daß das gesezgebende
Corps, in Rüksicht auf die Anzahl'der Glieder,
sich der Vielheit, das Direktorium aber sich
der Einheit nähern müsse; mithin ließ ich es,
in Absicht des leztern, bei 5 Mitgliedern be-

tigsie Angelegenheit sind, und müssen das Vcr-iwenden
trauen des Volkes im höchsten Grade besitzen;! Mittelbauer verlangt als Ordnungsmo-
Direktoren von ihnen gewählt, müssen dahefttiou, daß die Discussion über die 4 getrenn-
auch sein Vertrauen haben; übrigens durch
die Natur ihrer Geschäfte und ihrer Lage kon-
nen Gesezgebcr eher in« Stande seyn, die durch
Rechtschaffenheit, praktische Einsichten und
Energie bewahrten Beamten, in oder ausser
ihrem Schooße in ganz Helvetien zu erforschen
und aufzufinden, als einzelne Wahlcorps, die Verwaltung? alsdann wollen wir.die Trennung der
nur Männer m -mein beschränktem Kreise keu-jin Masse versammelten Repräsentanten in die
nen gelernt haben, und die daher in ihrer verschiedenen Gewalten ihnen selbst überlassen

jst Mjttecholzers Meinung.

ten Gewalten, besonders und einzeln eröffnet
werde; in Nükstcht auf die Zahl der Glieder
des Äollziehungsraths stimmt er übrigens
Pfyffern bei.

Lüthi v. Sol. glaubt, die erste zu behan-
delude Hauptfrage sey : wollen wir eine Centrat-

Wahl weniger von Geschäfts- und Fähigkeits-
kenntniß geleitet werden würden. Bei der Wahl
der Direktoren kömmt es nicht auf önljche
Vorliebe an, sondern auf die entschiedentste
Würdigkeit, wenn sie der Größe und Schwie-
rigkeit ihrer Verrichtungen, von denen die
Dauer oder der Untergang der Republik ab-
hängt, entsprechen sollen. Die Gesezgebcr müft
sen darin frei und unumschränkt seyn.

^ch begreife leicht, daß der Plan, der k-bri-
gens im cmzelnen viel Gutes enthält, den

Zäslin ebenfalls.
Vaucher will die beiden Rapporte drucken,

und dann erst über die Priorität bei BeHand-
lung derselben berathen lassen.

Barras möchte vor allem aus die Discus-
sion über das Gesamte der Vorschlage eröffnen
lassen; er glaubt, der Comnilssio isvorschlag
sey ungeheuer kostspielig, und die Gehalte wür-
den nach demselben 230 000 kouisd'or kosten,
wahrend die bisherigen Autoritäten ungefähr

^e^Eüim>^s" als!
1303z Louisd'or, und nach seinem eignen Pro

môam - - -
^55 K stcniacht werden jekt nur 31,000 kosten sollten; der Commissions»

bà geäussechVorschlag stellt im Grunde 18 Departement«

Dauer ^èr R-n "bm ' dlewiif — er gla^t, es werde wohl gethan seyn,

auf das wis â ì 5- -1/ ni.yr das Decrer über die 90 Distrikte zurükzuneh-

Mena-!.» der men, und zu befchliessen, es soll Helvetien
nmsseu ub-r ^ gefällt; wir^Deparcemente, und diese in Viertheile eiA
maßen über d,e Gegenwart weg ,n dje Zukunft.theilt seyn.

in
eins«-
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Mittelholzer rath über Barras Vorschlag verschieden« Verwaltungskammern sich nur Ver,
die Tagesordnung an; es ist leicht zu berech-
nen, daß durch den neuen Vorschlag grosse
Ersparnis hervorgebracht wird.

Barras beharret auf seiner Meinung.
Meyer v. Arb. will, daß man über solche

Antrage, die bereits angenominne Gesetze be-
treffen — überall nicht eintrete.

Die Frage über die Centralverwaltung
wird eröffnet — und ohne Discussion beschloss
sen: es soll eine Centralverwaltung erricht«
werden.

Lürhard hatte erwartet, die Commission
würde über Vortheile und Nachtheile der neuen
Vorschlage, den gesamrcn Senat erst näher un-

Walter ihrer Kancone und nicht der gesamte«
Republik glaubte»; 2. iß es sehr wichtig vie

Verwaltung des Natiorälgeuihuii.s ben Hàn-
den der vollziehenden Gewalt zu entziehen, und

z. wird beträchtliche hrsparuist bei der neuen

Einrichtung herauskomnu». — Dit Centralver-

waltuug soll aus so viel Gliedern als Wahss

Versammlungen seyn werden, bestehen.
Es wird beschlossen: es solle» so viel MV«

in der Centraioerwaltung seyn, als Wahlvm
sammlungen sind.

Carl will daß alle Glieder des Senats »nd

besonders die seit wenigen Tagen eingetreten!»
neuen, bei dem so wichtigen Constitulwnsävi-
sioils-Geschäft mit Sachkennrnig verfahren kein«rrichten; er hat unentschlossen weder für noch

gegen die Centralverwaltung gestimmt — unssuen. Er verlangt Vertagung der weiccrn N»
«rsucht die Glieder der Commission sich anchleussion bis Mcrgen. Die Vertagung wird du

jezt »ech näher über ihre Vorschläge zu er-!schlosscn.
klaren. Der Beschluß über die Kassen, in die

L üthi v. S. Die Gründe, welche die Com-Büsten und Bannstrafen, die von den Mums'
mission leitete», waren folgende: die verwass palicäien bezogen werden, fallen sollen, um»

tende Behörde muß im Namen der Nation da
seyn; die bisherigen Verwaltungsbehörden wa

zum erstenmal verlesen.
Auf Zaslins Antrag wird derselbe em«

ren von den Kantonen allein aufgestellt, nichtlCominisston übergeben, die in S Tagen beuch,

von Repräsentanten der Nation, und vcrwal-ren soll; sie besteht aus den Brn. Zaeli»,
rcten doch im Namen der Nauon, National-!Crauec und Luthi v. Langn.
Güter und Nationalinteressen; dadnrch entstund Der Beschluß welcher die motivirte Zages-

Geist der Kantone in diesen Verwaltungen; die.ordnung über eine Bothschaft des Direktoriums

Verwalter sahen sich nur für die Repräsentan- wegen Anncnsteuren enthalt, wird zum ersten-

mal verlesen.
Ans Lüthis v. kangn. und Zäslins M-

ten ihrer Kantone an, deren Interesse se vor
allem aus, und oft auf Unkosten des Nario-
„alinteresses beförderten; man hätte sich den Hass trag wird derselbe der gleichen Conmüsss"

seines Kantons zugezogen, wenn man mehr'übergeben, die mit dem vorhergehenden tuust
Gemcingeist, hingegen weniger Kantonsgeist asstragl ist.
Tag gelegt hätte Straßen, Wälder, u. s. w.! Schneider erhält einen Urlaub für 1 ^
müssen ferner nach einem allgemeinen System »at, Meyer v. Arb. und Vanina einen

besorgt werden; sind nun dazu ig verschiedene

Korps bestimmt, so ist nie die systematische
Einheit und Gleichförmigkeit zu erwarten, die

durch eine einzige Narionalverwaltung erzwckt
«erden kann. Jeder Wahlversammlung hat die
Commission ein Glied darum zuerkannt, weil
z. B- Zwei Mitglieder auf jede Wahlversamm-
lung, eine zu grosse Ceiitralverwaiiungskammer
gebildet, und weniger als ein Glied anfeine
Wahlversammlung, Ungleichheit in der Reprä-
fentation erzeugt hätte.
' Zäslin spricht in gleichem Sinnt.

Mittelh 0 lzer. Sin erster Grund für die Cen-

walve. »altuog ist dit dishtrige Erfahrung, daß

gleichen für 6 Wochen.
Mittelholzer will neuerdings die N^r,

die ohne oder mir zu Ende gegangenem
abwesend sind, zurükruffen lassen. Dieses reu"

angenommen.

Grosser Rath, z<-. Oktoè.

Präsident: Gapani. '

Die französisch« Uebersetzung von
manns C'tttachtcn über die Interimeres'«:
von Zürich wird verlesen.

K»hn, im Namen d« Minderheit der g
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che« Commission, legt ebenfalls ein Gutachten
vor, welches übeksczl werden soll. (Wir haben
es geliefert.

Nach Verlesung dieser Uebersetzung sollen
beide Gutachten noch 2 Tage auf dem Kanzlei-
tisch liegen bleiben, und dann behandelt werden.

Das Direktorium übersendet folgende Both-
fchaft:
Des Vollziehungsdirektorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, an die
gefezgebenden Ràthe.

Bürger Gesczgeber!
Simon Jneichen von Hizkirch, K. Baden,

wurde in einem Jnjuricnvrozeß von dem Disi-
riktsacricht verurtheilt. Schriftlich erhielt er

> von dem Unterstatthalter zu Gelfiugen bei eben

diesem Gerichte den Zutritt zur Revision. Hier-
auf gab cr seiner Gcgenpatthei vor, die Re-
vision sey ihm von dein Regierungssiatthalttr
bewilligt worden, und gleichwohl legre cr nur
die Unterschrift des Unterstatthalters vor. Die
Sache wurde vor dem Kantonsgeuchte zu Ba-
den Criminal behandelt, und Jneichen wurde,
als hätte er dcn Namen des Regicrungsstatt-
halrerS mißbraucht, und als ware er dessen
Ehre zu nahe getreten, verurtheilt: 1. Bei
offener Thüre vor dem Regierungsstatthaltcr
Widerruf zu thun. 2. Drei Jahre lang des
Aklivburgcrrcchts verlurstig zu seyn. z. Für
zweimal vier und zwanzig Stunden in Verhaft
zu liegen, und die Unkosten zu bezahlen. Der
oberste Gerichtshof fand nicht, daß hier Cassa-
tion stau habe. Der B. Simon Jneichen bit-
ter um Nach!,m»g der Strafe.

BB. Gclezgcber! Das Direktorium glaubt,
ben B. Jneichen zu Ansprüchen auf Ihre Be-
gnadigung berechtigt. Wenn auch bei"der An-
führung von dem Namen des Regiernngsstatt-
Halters, deren er sich bediente, Arglist unter-
licf, so konnte sie doch von der Gegenparthci
bei Aniicht dcr Schrift des Uiiterstatthalters
leicht entdekt werden. Strafbar ist ohne Zwei-
sel Jneichcns Handlung, allein die über ihn
verhängte Strafe scheint nicht im Verhältnisse
mit der Gerechtigkeit zu stehen.

Das Vollziehungsdirektorium schlägt Ihnen
5", BB. Gesezgeber, dem Bittsteller die
Nachlassuug desjenigen Theils seiner Strafe
P bcwiligcn, welcher sich auf die Beraubung
seiner bürgerlichen Recht, beziehet.

Es übersendet Ihnen die Beilagen, die seine

Bittschrift unterstützen, und es labet Sie ei«,
den hier gemachten Vorschlag in Betrachtung
zu ziehen.

Republikanischer Gruk!
Der Präs. des Vollz. Direkt.

Cavary.
Im Namen des Direkt, dcr Gen. Sckr.

Mousson.
Ville ter findet, das Direktorium habe nicht

viele Geschäfte, weil es uns solche Antroae zu
machen, Zeit hat; wen» wir die öffentliche«
Gewalten in Achtung erhalten wollen, so mrift
sen wir bei solchen Fäl'en die Sprüche dur
Richter handhaben, besonders da sich hier
keine besondere Grausamkeit zeigt; man weise
die Sache zu näherer Untersuchung an eine
Commission.

Ko chu Das Direktorium fängt an, den
Verminderer aller Straftittheile zu machen, und
uns in c nen Obcrgerichtshof umzuwandeln;
ich sehe hier gar nicht eine solche Harte im
Urtheil, daß eine Begnadigung nothwendig
sey, und trage daher auf Tagesordnung an.

Hu der: Um die Begnadigungen sûr zwek-
mäßige Fälle beizubehalten, müssen sie nicht
mißbraucht werden; und da ich den gegen-
wärtigen Fall so wie Koch ansehe, so siimme
auch ich für Tagesordnung, wünsche aber, daß
dieselbe begründet werde, damit wir sie durch
den Senat bestätigen lassen können, um hier-
über nicht eigenmächtig abzustimmen.

Escher begreift HuberS Schluß nicht, denn
durch denselben körnte der Senat, wenn er
unsere Abweisung dieser Botschaft nicht an-
nehmen will, das Vorschlagsrccht erhalten,
welches ihm nicht zukommen soll. Das Dircks
torium schlägt uns vor, einen Richterspruch
abzuändern: finden wir dieses unzweknnßis,
so hat der Senat hierbei nichts zu thun; ich
fodere also einfache Tagesordnung.

H über begreift Eschers Einwendungen nicht,
und behauptet, der große Rath könne nicht
für sich allein einen Beschluß fassen, der von
solchen: Einfluß auf denjenigen Bürger ist, dcn
diese Bittschrift betrifft, sonder» die Verwcr-
fung dcr begehrten Begnadigung müsse von
Seite der beiden Räthe geschehen.

Man gebt über diese Bothschaft des Direk-
toriums zur Tagesordnung.

Auf Schluinvfs Anwag werden zwei ab,
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sveseude Mitglieder durch die BB. Detray
und Germann in der Commission über die
Einregistriruilgsgebühr ersezt.

Michel, im Namen einer CommiNon, legt
folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
lichkeit erklart, und welches Kweise in Be--
rachung genommen.

Der große Rath an den Senat.

In Erwägung, daß das Gesez vom 7. Sept.
jungßhin den Agenten untersagt, sich mir
Echuldbetreibnngen zu befassen;

In Erwägung, daß es nothwendig ist, ge-
sezlich zu bestimmen, welchen Beamteten in den-
zeitigen Kantonen, in welchen die Agenten bis
jn obigem Gesez die Verrichtungen der Scl'uld-
betreibungen ausgeübt, künftighin bis zu ei-
nem allgemeinen Gesez solche übertragen werden
sollen;
hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
1. In allen denjenigen Kantonen, wo bis

zum Gesez vom 7. Sept. 1799 die National-
agenten sich mit Verrichtungen dieser Schuld-
betreibungen abgegeben, sollen künftighin die-
selben durch die Wcibel der Munizipalitäten
verrichtet werden können.

2. In Absicht der Erthcilung der daherigen
Bewilligungen soll es bei den alten Gebräuchen
und Gewohnheiten bis zur Annahme des all-
gemeinen bürgerlichen Rechtgangcs sein Be-
wenden haben.

§ 1. ^omini wünscht, daß die Weibel
der Disiriklsgercchte auch zu diesem Geschäfte
gebraucht werden können, insofern dieses den
Gläubigern bequem ist.

Escher wünscht, daß die Commission etwas
deutlicher erkläre, ob diese Weibel der Munizi-
palitäten die Schuldbetreibungen übernehmen
sollen, denn sonst entsteht durch Unbestimmt-
heit des Gutachtens Unordnung.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollztchungs-Direktorium.
Zufolge des Gesetzes hat das Direktorium

am 16. d eß zur Bestimmung seines künftigen
Präsidenten das Loos gezogen, und dieses siel

auf den Bürger Dolder, welcher demnach durch
73 Tage den Versitz haben wird.

Inländische Nachrichten.
Zürich, 15. Nov. Auf verschiedene, dem

Obergeneral überreichte Vorstellungen, dem
Kanton Waldstalten dadurch Erleichterung zu
verschaffen, daß die Anzahl der in diesen »11-

glüklichen Gegenden stehenden fränkischen O'av-
pen gemindert werde, sind bereits Ordres ge-
geben, daß dieselbe bis auf eine halbeBrigaöe
herabgesezt werde, die unumgänglich noihw-.n-

dig ist, um die Sicherheit gegen äussere, und

die Ruhe gegen innere Feinde zu erhallen.
Der Obergeneral Massena hat eine EuiM

von 70,000 Franken für jene Kantone b'stimiN
und angewiesen, welche am meisten mit T«-
pen und mit Requisitioneu beschwert sind. Vee

dieser Summe erhielt
der Kauton Walüs 10,000,
— — Zürich 2q,ooo,
— — Sentis 12,000,
— — Thurgau 10,000,
— — Linth 8,000 Franstn,

und 6,000 wurden für einen Nothfall einer um

vorgesehenen Truppenbewegung aufbehalten.

B a sel, iZ. Nov. Gestern wollte man dem

General Chabran auf Abrechnung der W"
forderten 600,000 Franken 200,000 abreichen >

er aber hat dieselbe mit der Aeusserung M-
wiesen, daß er keinen Auftrag habe, die'st

Summe anzunehmen.
(So sagt gestern die Chronik: es ist ab»

kein Worr daran wahr.

Bern, 17. Nov. Der Finanzminister
ler hat den 5. Nov. seine wiederholt gefordert«

Entlassung erhalten.
Seine Stelle ist noch immer unbeffst.
Dagegen hat das Vottziehungsdirettorium

einstweilen eine Fmanzcommission von 5 7 Í
sonen niederacsezt, um sich über die

zur Aufrechthaltung der Finanzen zu berff-yr "

und alle dahinführcnden Vorschläge i"
und dem Direktorium vorzutragen. D>e ^ ^

der derselben sind die BB- Je-"'",
Minister zu Paris; Roguin, von Nyon-
der 6. Division des Finanzministeriums; -

geli, Commissar des Schatzamts; eMur^/
erster Sekretär der Verwaltungskammer
Aarau ; und Oboussier, Mitglied der Cent

Postvcrwaltnng.
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